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Steuerlich tut sich kommendes Jahr ei-
niges Positives. Wir fassen zusammen:

Erhöhung der Steuerstufen
Sie federt in der Einkommensteuer die 
kalte Progression ab. 2023 werden die 
ersten zwei Steuerstufen um 6,3 und die 
nächsten drei um 3,46 % erhöht. Damit 
steigt man erst mit höherem Einkom-
men in die nächsthöhere Steuerstufe.

Senkung des ESt-Satzes
Stufen zwei und drei der Einkommen-
steuer (ESt) werden gesenkt:
Stufe 2: von 32,5 auf 30 %
Stufe 3: von 42 auf 41 % (2024: 40 %).

Erhöhung der Steuerabsetzbeträge
Alleinverdiener-, Alleinerzieher-, Unter-
halts-, Verkehrs-, Pensionistenabsetzbe-
trag, SV-Rückerstattung und SV-Bonus 
werden um 5,2 % erhöht.

Erhöhung von Sozialleistungen
Familienbeihilfe, Mehrkindzuschlag, Kin-
derabsetzbetrag, Kinderbetreuungsgeld, 

Familienzeitbonus, Rehabilitations- und 
Wiedereingliederungsgeld, Krankengeld, 
Umschulungsgeld, Studienbeihilfe und 
Studienabschluss-Stipendium.

Senkung Körperschaftsteuer
Von 25 auf 24 % (2024: 23 %).

Anhebung GWG-Grenze
Die Grenze für geringwertige Wirt-
schaftsgüter steigt von 800 auf 1.000 €.

10 % bzw. 15 % IFB für Investitionen
Der Investitionsfreibetrag (IFB) kommt 
zurück. Für begünstigte Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens mit einer Nut-
zungsdauer von mindestens vier Jahren 
gibt es 10 %, für Öko-Investitionen 15 % 
als Steuerfreibetrag.

Dienstgeberbeitrag auf 3,7 % gesenkt
Details siehe Seite 7.

Einkommensteuer Kleinunternehmer
Umsatzgrenze für Pauschalierung von 
35.000 € auf 40.000 € angehoben.

Erfreuliches im neuen Jahr

Das kommende  
Jahr bringt einige  
steuerliche 
Vergünstigungen.
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Ein äußerst turbulentes Jahr 2022 
geht zu Ende. Unser Ziel ist es, Sie 
weiterhin wirtschaftlich bestmög-
lich zu begleiten. Daher haben wir 
auf Seite 3 den aktuellen Stand der 
Teuerungsentlastungen zusammen-
gefasst – die Seite 1 befasst sich mit 
den Erleichterungen im Jahr 2023. 
Die Steuerspartipps zum Jahresen-
de finden Sie auf Seite 8.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Mit-
arbeitern und Angehörigen ein 
entspanntes Weihnachtsfest und 
freuen uns auf ein Wiedersehen im 
neuen Jahr.

Viel Spaß beim Lesen!

Karl Grossek
und MitarbeiterInnen
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Unrichtigkeiten bei Rechnungen
Bei einer großen Fülle an Rechnungen verwendet man am besten Vorlagen  
oder ein Fakturierungsprogramm.

R E C H N U N G S L E G U N G

Eine ordnungsgemäße Rechnung ist 
der wichtigste Beweis für den Vorsteu-
erabzug. Damit mangelhafte Rechnun-
gen nicht zum Verlust der Vorsteuer 
führen, gibt es die Möglichkeit der 
Rechnungsberichtigung.

Für eine korrekte Rechnung sind je nach 
Rechnungshöhe sechs bis zwölf Rech-
nungsmerkmale notwendig. Man unter-
scheidet folgende Rechnungsarten:

 ● Für Kleinbetragsrechnungen bis 400 € 
(brutto inkl. MwSt.) sind sechs Rech-
nungsmerkmale notwendig.

 ● Eine Rechnung zwischen 400 € und 
bis 10.000 € erfordert elf notwendige 
Merkmale.

 ● Auf Rechnungen über 10.000 € brutto 
sowie bei „Reverse Charge“ und inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen ist 
auch die UID-Nr. des Empfängers not-
wendig.

Berichtigung von mangelhaften 
Rechnungen

Bei einer mangelhaften Rechnung fehlen 
ein oder mehrere Merkmale. Aus Sicht 
des Leistungserbringers führt eine man-

gelhafte Rechnung zu einer Steuerschuld 
kraft Rechnungslegung. Das bedeutet, 
die Umsatzsteuer ist an den Fiskus zu be-
zahlen. Beim Rechnungsempfänger kann 
zumeist der Vorsteuerabzug nicht vorge-
nommen werden – erst durch eine Berich-
tigung kann dieser nachgeholt werden.

Im Regelfall kann nur der Rechnungsaus-
steller die Rechnung berichtigen. Folgen-
de Möglichkeiten gibt es:

1. Berichtigungsnote: Korrekturen und 
Ergänzungen werden unter Bezugnah-
me auf die ursprüngliche Rechnung 
vorgenommen.

2. Stornierung: Die ursprüngliche Rech-
nung wird storniert und eine neue 
Rechnung mit neuer Rechnungsnum-
mer wird ausgestellt.

3. Berichtigte Rechnung ausstellen mit  
der selben Rechnungsnummer, jedoch 
unbedingt durch Hinweis darauf, dass 
es sich um eine berichtigte Rechnung 
handelt. Ansonsten gibt es das Risiko 
der Steuerschuld kraft Rechnungsle-
gung.

4. Neue Rechnung mit neuer Rech-
nungsnummer unter Hinweis auf ur-
sprüngliche Rechnung – auch hier gilt 
das Risiko der Steuerschuld kraft Rech-
nungslegung.

Die Varianten 1 + 2 sind die sichersten. 
Wenn ein Rechnungsabzug durch Skonto 
oder Rabatt erfolgt, dann ist keine Rech-
nungskorrektur notwendig.

Rechnungskorrekturen wirken laut Eu-
ropäischem Gerichtshof rückwirkend. 
Wenn allerdings so grobe Mängel vorlie-
gen, dass man nicht von einer Rechnung 
sprechen kann, es fehlt etwa der Leis-
tungserbringer, dann wirkt die Korrektur 
im Berichtigungszeitpunkt.

Fazit: Bei einer Fülle von Rechnungen kann 
es schon zu Unrichtigkeiten kommen. Am 
besten man verwendet Rechnungsvorla-
gen oder Fakturierungsprogramme. Soll-
te trotzdem ein Mangel auftreten, dann 
kann eine Berichtigung erfolgen.  ●

Rechnungen  
richtig ausstellen
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Kleinbetragsrechnungen bis 400 € brutto

1
Name und Anschrift des liefernden 
bzw. leistenden Unternehmers

2
Menge und handelsübliche  
Bezeichnung der Ware oder Art  
und Umfang der Leistung

3
Tag der Lieferung oder Leistung  
bzw. den Zeitraum über den sich  
die Leistung erstreckt

4 Bruttobetrag (inkl. Umsatzsteuer)

5
der anzuwendende Steuersatz  
oder, falls zutreffend, einen Hinweis 
auf eine Steuerbefreiung

6 Ausstellungsdatum

Rechnungen über 400 € brutto zusätzlich

7
Name und Anschrift  
des Leistungsempfängers

8
Nettobetrag  
(Entgelt exkl. Umsatzsteuer)

9 Steuerbetrag

10 eine einmalige fortlaufende Nummer

11
Umsatzsteueridentifikationsnummer 
(UID-Nummer) des Ausstellers der 
Rechnung

Rechnungen über 10.000 € brutto  
sowie bei „Reverse Charge“ und  
innergemeinschaftlichen Lieferungen

12
UID-Nummer  
des Leistungsempfängers

5
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Die Bundesregierung hat drei Entlas-
tungspakete mit einem Volumen von 
insgesamt 32,7 Mrd. € geschnürt, um 
den Teuerungen in Österreich entge-
genzuwirken. Ziele sind die kurzfristige 
Entlastung für die Bevölkerung sowie 
nachhaltige und strukturelle Änderun-
gen. Die Umsetzung der Maßnahmen 
und die Unterstützungsleistungen sol-
len bis 2026 laufen.

Erstes Entlastungspaket

Im ersten Entlastungspaket wurde der 
Energiekostenausgleich geregelt, die Ein-
reichungsfrist für die Energiegutscheine 
endete mit 31.10.2022. Weiters wurde das 
Aussetzen der Verrechnung der Ökostrom-
pauschale und des Ökostrom-Förderbei-
trages für das Jahr 2022 beschlossen. Ab 
September 2022 wird der Teuerungsaus-
gleich in der Höhe von 300 € an besonders 
Betroffene ausbezahlt (zB Bezieher von 
Sozialhilfe, Ausgleichszulage, Studienbei-
hilfe, Mindestpension).

Zweites Entlastungspaket

Für den Zeitraum Mai 2022 bis Juni 2023 
wird das Pendlerpauschale um 50 % an-
gehoben, der Pendlereuro wird vervier-
facht. Die SV-Rückerstattung für Pendler 
mit niedrigem Einkommen wird um ins-
gesamt 100 € erhöht (2022: 60 €; 2023: 
40 €). Erdgas- und Elektrizitätsabgabe 
wurden um rund 90 % gesenkt. Treib-
stoffrückvergütungen auf hohe Treib-
stoffpreise sollen inländische KMU sowie 
Ein-Personen-Unternehmen entlasten. 
Durch Herabsetzungen in den Einkom-
men- und Körperschaftsteuervorauszah-
lungen soll für Unternehmen eine Liqui-

ditätshilfe geschaffen werden. Weiters 
werden Betriebe bei einem Umstieg auf 
alternative Antriebsformen unterstützt; 
eine Investitionsoffensive in die Ener-
gieunabhängigkeit für Windkraft- und 
Photovoltaikprojekte wurde gestartet. 
Außerdem erfolgten Preissenkungen und 
diverse Angebotserweiterungen im öf-
fentlichen Verkehr.

Drittes Entlastungspaket

Das dritte Entlastungspaket umfasst:
 ● Sonderfamilienbeihilfe: 180 € pro Kind 

(ausbezahlt im August 2022),
 ● erhöhter Kindermehrbetrag: 550 € für 

2022,
 ● Teuerungsabsetzbetrag 2022 für Ar-

beitnehmer, denen der Verkehrsab-
setzbetrag zusteht (bis 500 €),

 ● außerordentliche Einmalzahlungen an 
Pensionisten (bis 500 €),

 ● außerordentliche Gutschriften an Selb-
ständige und Bauern (bis 500 €), au-
ßerdem den

 ● Klima- und Antiteuerungsbonus 
iHv 500 € für jeden Erwachsenen bzw. 
250 € für jedes Kind (ausbezahlt seit 
September 2022).

Weiters wird ab dem Jahr 2022 der Fa-
milienbonus Plus pro Kind jährlich von 
1.500 € auf 2.000 € (Kinder unter 18 Jah-
re) bzw. von 500 € auf 650 € (Kinder über 
18 Jahre) angehoben. In den Jahren 2022 
und 2023 können Arbeitgeber ihren Mit-
arbeitern Teuerungsprämien in Höhe von 
max. 3.000 € abgabenfrei auszahlen. Ab 
2023 werden die Abschaffung der kalten 
Progression, die Senkung der Lohnneben-
kosten sowie die Valorisierung der Famili-
en- und Sozialleistungen wirksam (siehe 
Seite 1). 

Für im Gebührengesetz geregelte Ein-
gaben und Schriften an Behörden und 
beliehene Unternehmen (zB Zulassungs-
stellen) gilt bis Juli 2023 ein Gebühren-
stopp. Dies betrifft zB Baubewilligungen 
oder Zulassungen von Kfz.  ●

Drei Entlastungspakete
Die allumfassenden Teuerungen haben die Bundesregierung 
veranlasst, Familien und auch Unternehmen zu unterstützen.

Teuerungs- 
entlastung

I N F L A T I O N
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Beim Einkaufen kann die 
Rechnung derzeit ganz schön 
schockierend sein – die 
Bundesregierung entlastet mit 
diversen Maßnahmen.
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E-Mobilität: Steuerfrei aufladen
Ab 2023 gibt es nun auch attraktivere Bestimmungen für den Ladestrom.

E L E K T R O A U T O

Elektromobilität bietet für Unterneh-
men steuerliche Vorteile. Da der Sach-
bezug wegfällt, werden die CO2-freien 
fahrbaren Untersätze auch bei Mitar-
beitern immer beliebter.

Förderungen

Auch 2022 wird der Ankauf von Fahrzeu-
gen mit alternativen Antriebsformen so-
wie Elektro-Ladeinfrastruktur gefördert. 
Die E-Mobilitätsoffensive läuft aktuell 
noch bis 31.3.2023 bzw. solange es För-
dermittel gibt. Für einen betrieblichen 
E-Pkw gibt es beispielsweise 2.000 € För-
derung und für ein E-Nutzfahrzeug bis zu 
12.500 €. Auch für E-Bikes und E-Trans-
porträder gibt es Unterstützung. Eine 
gute Übersicht finden Sie auf 

www.oeamtc.at > Themen >  
Elektromobilität > Förderungen

Steuerzuckerl für Unternehmen

Während es bei den Förderungen auch 
Geld für Hybrid-Fahrzeuge und Fahrzeuge 
mit Reichweitenverlängerung gibt, muss 
ein steuerliches Elektrofahrzeug komplett 
CO

2
-emissionsfrei sein. Die volle steuerli-

che Begünstigung gibt es für die Katego-
rie bis 40.000 € Anschaffungskosten: vol-
ler Vorsteuerabzug und voll absetzbar auf 
acht Jahre. Bei teureren Autos reduziert 
sich der Vorsteuerabzug und ab 80.000 € 
gibt es gar keinen mehr. Außerdem wird 
die Absetzbarkeit immer nur von 40.000 € 
(Luxustangente) gerechnet. Ladestrom 
und andere nicht wertabhängige Ausga-

ben sind aber stets absetzbar. Ab 2023 
kann sogar ein Investitionsfreibetrag von 
mind. 10 % abgesetzt werden. 

Steuerzuckerl für Dienstnehmer und 
Geschäftsführer

Egal wie hoch die Anschaffungskosten 
waren, Dienstnehmer und wesentlich 
beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer 
müssen keinen Sachbezug versteuern, 
wenn sie das Elektroauto auch privat 
nutzen dürfen. Das gilt auch für unent-
geltliches Aufladen eines firmeneigenen 
E-Pkw beim Arbeitgeber.

Aufladen neu geregelt

In der Praxis zeigen sich vor allem Pro-
bleme beim Aufladen, wenn das E-
Dienstauto zu Hause geladen wird. Hier 
hat der Gesetzgeber reagiert und einen 
Entwurf zur Sachbezugswerteverord-
nung vorgelegt. Dort soll ab 2023 das 
Laden eines E-Fahrzeuges beim Arbeitge-
ber sachbezugsfrei bleiben. Das gilt sogar 
dann, wenn der Mitarbeiter das Privatau-
to beim Arbeitgeber aufladen darf.

Wirklich neu ist nun, dass auch ein Kos-
tenersatz für den Ladestrom für den 
Firmenwagen frei bleiben soll, wenn 
zu Hause geladen wird. In den Erläu-
terungen zur geplanten Änderung ist 
allerdings zu lesen, dass eine exakte 
Erfassung der Kosten für das Aufladen 
des arbeitgebereigenen Fahrzeuges er-
forderlich ist. Damit ist eine Ladevor-
richtung erforderlich, die den Ladestrom 
pro Ladevorgang ermittelt. Auf wen die 
Stromrechnung ausgestellt wird, ist un-
erheblich. Werden die Stromkosten für 
das Laden des Privat-Pkw ersetzt, so sind 
diese steuerpflichtig.

Zuschüsse für die Anschaffung einer 
Ladeeinrichtung sind bis 2.000 € ohne 
Sachbezug. Das gilt sowohl für fixe Ein-
richtungen (Wallbox) als auch für mobile 
Ladestationen. Außerdem wird nun klar-
gestellt, dass diese Begünstigungen auch 
für E-Bikes und E-Krafträder gelten.  ●

Elektroauto als  
Dienstwagen

©
 A

rt
ūr

s L
au

ci
s p

ho
to

 | 
Ad

ob
eS

to
ck

Steuerlich begünstigt laden kann 
man unter bestimmten Voraus-
setzungen nun auch zu Hause.
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F R A G E  &  A N T W O R T

Beziehen Sie eine Pension aus dem 
Ausland oder haben Sie Kapitalein-
künfte auf einem ausländischen 
Depot? Dann müssen Sie diese 
Einkünfte in Ihrer österreichischen 
Steuererklärung bekannt geben!

Erzielen in Österreich (Ö) ansässige 
Personen ausländische Einkünfte, die 
in Ö grundsätzlich steuerpflichtig sind, 
ist zu prüfen, ob diese Einkünfte in 
einem anderen Staat ebenfalls besteu-
ert werden. Welchem Staat das Be-
steuerungsrecht zusteht, wird in den 
Doppelbesteuerungsabkommen mit 
den einzelnen Ländern geregelt. Steht 
das alleinige Besteuerungsrecht Ö zu, 
sind diese in Ö zu versteuern. Liegt 
das Besteuerungsrecht im Ausland, 
kommt es in Ö entweder zur Anrech-
nung der ausländischen Steuer oder 
zur Freistellung der Auslandseinkünfte 
unter Progressionsvorbehalt.

Um Steuerhinterziehungen zu ver-
meiden, wird der länderübergreifende 
Informationsaustausch immer besser. 
Wenn Sie Ihre ausländischen Einkünf-
te bisher nicht gemeldet haben, kön-
nen Sie über eine Selbstanzeige etwa-
ige Sanktionen abwenden. Das Risiko 
bei einer vorsätzlichen Abgabenhinter-
ziehung liegt im verlängerten Verjäh-
rungszeitraum (10 statt 5 Jahre). Für 
vorsätzliches Handeln genügt bereits 
ein ernstliches Für-möglich-Halten der 
Abgabenverkürzung.

Private Grundstücksverkäufe 
sind unter anderem dann von der 
Immobilienertragsteuer befreit, 
wenn es sich um die Veräußerung 
eines selbst hergestellten Gebäudes 
handelt, das innerhalb der letzten 
zehn Jahre nicht zum Erzielen von 
Einkünften gedient hat. Zubauten 
zu bestehenden Gebäuden erfüllen 
diese Voraussetzungen meist nicht.

Wenn Sie für die Errichtung eines 
Gebäudes das finanzielle Baurisiko 
tragen, liegt ein selbst hergestelltes 
Gebäude vor. Es muss sich hierbei 
um eine Baumaßnahme handeln, die 
sich nach der Verkehrsauffassung als 
Gebäudeerrichtung darstellt. Herstel-
lungsaufwendungen, die zur Ände-
rung der Wesensart eines Gebäudes 
führen, sind nicht ausreichend. Diese 
Auffassung wird vor allem dadurch 
untermauert, dass die Befreiungsbe-
stimmungen auf die erstmalige Errich-
tung eines Objektes abzielen. Somit 
wäre ein Ausbau eines Dachgeschoßes 
zur Schaffung neuer Wohneinheiten 
nicht gedeckt. Eine Vergrößerung der 
zu Wohnzwecken nutzbaren Fläche 
stellt keine Gebäudeherstellung dar, 
Sanierungen und Gebäudeausbau 
schaffen kein anderes Wirtschaftsgut.

Nach einer Betriebsprüfung besteht 
bei Verdacht auf Finanzvergehen 
stets die Gefahr eines nachfolgenden 
Finanzstrafverfahrens. Aus die-
sem drohen weitere unangenehme 
Folgen wie etwa Geldstrafen oder 
die Gefährdung der Berufsberechti-
gung. Jedenfalls ist aber mit einem 
erhöhten Zeit- und Kostenaufwand 
zu rechnen.

Droht bei einer Betriebsprüfung eine 
Finanzstrafe, so gibt es zwei Instru-
mente, um diese pauschal abzu-
mildern: Die Selbstanzeige vor der 
Betriebsprüfung führt zu einer Abga-
benerhöhung von 5 bis 30 % und der 
Verkürzungszuschlag von 10 % soll ge-
ringfügigere Finanzvergehen aus der 
Welt schaffen. Die Grenze liegt hier 
bei 10.000 € pro Jahr bzw. insgesamt 
max. 33.000 € an Finanzvergehen. 

Hierbei handelt es sich um eine 
Ermessensentscheidung sofern kein 
Finanzstrafverfahren anhängig ist, 
keine Selbstanzeige vorliegt und keine 
Präventionsstrafe zu verhängen ist, 
um den Täter von weiteren Finanz-
vergehen abzuhalten. Der Abgaben-
pflichtige verzichtet auf Rechtsmittel 
gegen den Verkürzungszuschlag 
und bezahlt innerhalb eines Monats, 
eine Zahlungserleichterung ist nicht 
möglich.

Auslands-
einkünfte  
„vergessen“.  
Was soll ich tun? Haus saniert  

und verkauft – 
Immo-ESt?

Verkürzungszu-
schlag zur Ver-
meidung einer 
Finanzstrafe
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Empfehlung:
Warten Sie nicht, bis sich das 
Finanzamt bei Ihnen meldet!

Hinweis:
Betriebsprüfer bieten die Inan-
spruchnahme eines Verkürzungs-
zuschlages nicht unbedingt von 
sich aus an.

Tipp:
Sammeln Sie die Belege, denn die 
Sanierungskosten erhöhen die 
Anschaffungskosten und reduzie-
ren somit die Immo-ESt. 
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Unternehmensgründer-Tipps
Wenn Sie ein Unternehmen gründen, hilft die WKO – auch Ihr 
Steuerberater hat einige wichtige Tipps für Sie.

J U N G U N T E R N E H M E R

Eine gute Planung und Beratung im 
Vorfeld einer Unternehmensgründung 
ermöglicht einen guten Start in die 
Selbstständigkeit. Richten Sie Ihre Fra-
gen an möglichst viele Stellen. Beraten 
Sie sich auch mit der Familie, inwieweit 
das Projekt unterstützt wird.

Eine Gründungs-, Förderungs- und 
Rechtsberatung bekommt man im Grün-
dungsservice der Wirtschaftskammern. 
Hier sollten vor allem Themen zum Ge-
werberecht (richtiger Gewerbeschein) 
und alle Fragen zu Förderungen abge-
klärt werden.

Die Gewerbebehörden sind die Bezirks-
hauptmannschaften, die Magistrate oder 
in Wien die Magistratischen Bezirksäm-
ter. Die Gewerbeanmeldung kann dort 
persönlich, schriftlich oder elektronisch 
über usp.gv.at erfolgen.

Einen ausführlichen Leitfaden für Grün-
der und Gründerinnen erhält man bei-
spielsweise bei der WKO. 
gruenderservice.at > Publikationen

Sozialversicherung

Ab dem Tag der Gewerbeanmeldung 
ist man bei der Sozialversicherung der 
Selbständigen (SVS) pflichtversichert. 
Die Gewerbebehörde übermittelt die An-
meldung automatisch an die SVS. Es liegt 
hier eine Vollversicherung in der Pen-
sions-, Kranken- und Unfallversicherung 

vor. Ebenso sind Beiträge in die Selbstän-
digenvorsorge zu bezahlen.

Zu Beginn der Tätigkeit wird man auf 
Basis einer Mindestbeitragsgrundlage 
(6.010,92 € p.a.) eingestuft. Es sind also 
in jedem Fall Beiträge zu bezahlen, auch 
wenn man noch Verluste macht.

Beiträge  Monat
€

Quartal
€

Jahr
€

Pensions-
versicherung 
(18,5 %)

92,67 278,01 1.112,04

Kranken-
versicherung 
(6,8 %)

34,06 102,18 408,72

Selbständigen-
vorsorge 
(1,53 %)

7,66 22,98 91,92

Unfallversiche-
rung (fix)

10,97 32,91 131,64

Gesamt 145,36 436,08 1.744,32

Vorteil für Gründer: In den ersten beiden 
Jahren erfolgt in der Krankenversicherung 
und der Selbständigenvorsorge keine 
Nachbemessung, auch wenn der Gewinn 
höher liegt. In der Pensionsvorsorge wird 
auf Grundlage des Einkommensteuerbe-
scheides nachverrechnet. Die Nachver-
rechnung erfolgt im Folgejahr mittels vier-
teljährlicher Vorschreibung zusätzlich zu 
den laufenden Beiträgen.

Eine Ausnahme aus der Pflichtversiche-
rung kann man beantragen, wenn der 
Jahresgewinn 6.010,92 € und der Umsatz 
35.000 € nicht übersteigen. Dies kann in-
teressant sein, wenn man im Nebenberuf 
oder neben der Pension selbstständig ar-
beitet.

Einkommensteuer

Ein Monat nach Gründung ist beim Fi-
nanzamt ein Fragebogen abzugeben. 
Darin werden persönliche Daten und 
eine Gewinn- und Umsatzerwartung ab-

gefragt. Darauf basierend werden dann 
Einkommensteuer-Vorauszahlungen 
vorgeschrieben und wer Umsätze über 
35.000 € jährlich erwartet, wird zur Um-
satzsteuer eingestuft.

Je mehr man verdient, desto mehr be-
zahlt man Steuern. Das weiß jeder. Dass 
Sie im Verhältnis immer mehr bezahlen 
je mehr Sie verdienen, hängt mit dem 
System der Grenzsteuersätze zusammen.

Beispiel: Einkommen 31.000 € p.a.

Einkommen Steuer in % Steuer in €

Bis 11.693 € 0 % 0

Weitere 7.441 € 
(bis 19.134 €)

20 % 1.488,20

Weitere 11.866 €  
(bis 31.000 €)

30 % 3.559,80

Ø 16,28% 5.048,00

Tipp: Steuer und Sozialversicherungs- 
Sparbuch anlegen: Erfahrungsgemäß 
kommt es ab dem dritten Jahr der Selbst-
ständigkeit zu Nachzahlungen.

Tipp: Gründergutschein der Kammer 
der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
über 200 € beantragen.

Ihre SteuerberaterInnen unterstützen Sie 
gerne bei der Gründung.

Gründer:  
Steuer-  
und SV- 
Checkliste

©
 S

ta
ni

sla
v |

 A
do

be
St

oc
k

Wir wünschen Ihnen  
einen Raketenstart mit 
Ihrem Unternehmen – 
denken Sie an unsere 
Checkliste …

Alle Werte 2023. SV-Werte vorläufig.
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K U R Z M E L D U N G E N

Steuerhäppchen

Vahlen  
Verlag, 
255 Seiten
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Zwischen Alt und 
Neu liegt Gut
Zukünftige Arbeitskultur: Neu ist 
nicht gleich gut.

In der Arbeitswelt geraten wir zu-
nehmend in eine Dynamik zwischen 
Innovationsdruck einerseits und der 
Sehnsucht nach Kontinuität und Plan-
barkeit andererseits. Liegt die Lösung, 
wie so oft, in der Mitte? Jule Jankowski 
geht der Frage nach der Strategie einer 
guten Zusammenarbeit auf den Grund 
und findet Antworten aus der Vergan-
genheit und dem Jetzt. Und lotet aus: 
Wo stecken wir fest in unserem Be-
harrungsdenken? Und wo folgen wir 
blindlings dem Massenstrom?

Übersetzungen
Übersetzungsprogramme wie Google-
Translate sorgen oft für ungewoll-
te Heiterkeit. Besser schneidet hier 
DeepL-Translate ab. In der Gratisver-
sion kann man Texte mit max. 5.000 
Zeichen übersetzen. Zusätzlich sind 
drei Word-, PDF- und PowerPoint-Do-
kumente pro Monat dabei, die dann 
schreibgeschützt herunterladbar sind.

DeepL.com

Senkung Lohn-
nebenkosten ab 
2023
Im 2. Teuerungs-Entlastungspaket 
wird ab 2025 der Dienstgeberbeitrag 
von 3,9 auf 3,7 % gesenkt. Für 2023 
und 2024 ist das auch möglich, es 
braucht aber eine lohngestaltende 
Maßnahme. Das bedeutet, dass die 
Senkung entweder überbetrieblich z.B. 
im Kollektivvertrag oder innerbetrieb-
lich z.B. in einem Aktenvermerk festge-
legt werden muss.

Wir wundern uns, warum es diese Zu-
satzbedingung überhaupt gibt, wenn 
es doch jedem Arbeitgeber möglich ist, 
mit einem Dreizeiler die Lohnneben-
kosten zu senken.

Aus für kalte 
Progression bei 
Sozialleistungen
Ab 1. Jänner 2023 werden folgende 
Leistungen an die Inflation angepasst: 

 ● Familienbeihilfe
 ● Mehrkindzuschlag und Kinderab-

setzbetrag
 ● Kinderbetreuungsgeld
 ● Familienzeitbonus
 ● Rehabilitations- und Wiedereinglie-

derungsgeld
 ● Krankengeld: bestimmen zukünftig 

die Krankenkassen
 ● Umschulungsgeld
 ● Studienbeihilfe und Studienab-

schluss-Stipendium (ab Sept. 2023)

Finanzamts-
zinsen steigen 
weiter
Am 2. Nov. 2022 wurden die Finanz-
amtszinsen zum dritten Mal in diesem 
Jahr erhöht. Der neue Zinssatz beträgt 
nun 3,38 % pro Jahr. Zur Erinnerung: 
Anfang des Jahres zahlte man nur 
1,38 % für alle Arten von Schulden 
beim Finanzamt. Ein Ende der Entwick-
lung ist derzeit nicht abzusehen.

Die Stundungszinsen steigen ab Juli 
2024 um weitere zwei Prozentpunkte, 
da die coronabedingte Senkung aus-
läuft.

Aus für Ltd  
in Österreich
Eine österreichische Limited (Ltd.) ist 
eine nach englischem Recht gegründe-
te Gesellschaft mit österreichischem 
Verwaltungssitz. Aufgrund des Brexit 
verlieren diese Ltd. die Anerkennung 
als ausländische juristische Person. Ge-
sellschafter, die es in der Übergangszeit 
verabsäumt haben, ihre Rechtsform an 
das österreichische Gesellschaftsrecht 
anzupassen, müssen mit unangeneh-
men Konsequenzen rechnen:

Gesellschafter
 ● haften unbeschränkt für Verbind-

lichkeiten mit ihrem persönlichen 
Vermögen,

 ● müssen offene Forderungen selbst 
einklagen und

 ● übernehmen Parteienstellung in 
laufenden Prozessen.
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impuls wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt. Es enthält mindestens 50 % 
FSC-zertifizierten Zellstoff. Die Produktion erfolgte mit Strom aus erneuerbaren 
Energie trägern unter Berücksichtigung der strengen Öko-Richtlinien von greenprint*. 
Die bei der Papier- und Druckproduktion entstandenen CO2-Emissionen wurden durch 
Erwerb von Gold Standard Zertifikaten neutralisiert. Der 
Beitrag fließt in ein vom WWF ausgewähltes Klima-
schutzprojekt in Indien.
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Den IFB gibt es für Investitionen ab dem 1. Jänner 2023. Für abnutzbares begünstigtes Anlagevermögen beträgt er 10 %;  
für Öko-Investitionen gebühren sogar 15 % als zusätzlicher Steuerfreibetrag.

Promi-Begräbniskosten sind keine 
außergewöhnliche Belastung.

Die Witwe eines bekannten Fern-
sehmoderators, Schriftstellers etc. 
wendete für das Begräbnis rund 
18.000 € auf und wollte diese 
als außergewöhnliche Belastung 
steuerlich absetzen. Nachdem die-
ser Betrag die steuerlich höchstzu-
lässigen Begräbniskosten (aktuell 
15.000 €) überstieg, erfolgte durch 
das Finanzamt eine Kürzung. In 
der Beschwerde argumentierte die 
Witwe die höheren Aufwendun-
gen mit dem Prominentenstatus 
des Verstorbenen. Auch das Bun-
desfinanzgericht entschied wie 
das Finanzamt: Dass es sich beim 
Verstorbenen um einen Prominen-
ten gehandelt hat, bewirkt nicht, 
dass die Begräbniskosten über das 
Maß der gewöhnlichen Beerdi-
gungskosten für Normalsterbliche 
hinaus als außergewöhnliche Be-
lastung abzugsfähig sind.  l

B E G R Ä B N I S K O S T E N

Wenn ein Promi stirbt
Teure Begräbniskosten wegen des Status des 
Toten, sind keine außergewöhnliche Belastung.

Steuern 2022: Jetzt handeln
Wer heuer noch überlegt, was möglich ist, kann einiges an 
Steueraufwendungen sparen.

Das Jahr geht zu Ende

1. Jänner 2023 – Der Investitionsfreibetrag (IFB) kehrt nach 20 Jahren zurück

kuriosFiskurios

S T E U E R T I P P S

Tipps für UnternehmerInnen

	l Gewinnfreibetrag: Natürliche Perso-
nen können bis zu 13 % vom Gewinn 
über 30.000 € zusätzlich absetzen, 
wenn sie noch heuer investieren (be-
stimmte Sachgüter und Wertpapiere).

	l Geringwertige Wirtschaftsgüter: Inves-
titionen bis 800 € sind sofort absetzbar 
(ab 2023 1.000 €).

	l Halbjahres-, degressive und Gebäude-
Abschreibung nutzen, wenn bis Jahres-
ende in Betrieb genommen wird.

	l Investitionsfreibetrag (IFB): Investitio-
nen eventuell in 2023 verschieben.

	l Kleinunternehmer: Umsatzgrenze von 
35.000 € prüfen. Umsätze eventuell in 
2023 verschieben.

	l Einnahmen-Ausgaben-Rechner: Aus-
gaben heuer, Einnahmen verschieben.

	l GSVG-Befreiung beantragen: Kleinst-
unternehmer zahlen nur 128 € Unfall-
versicherung pro Jahr.

	l Registrierkasse: Jahresbeleg erstellen.

Tipps für ArbeitgeberInnen

	l Jahressechstel prüfen, ob Prämie mit 
6 % besteuert werden kann.

	l Steuerfreie Geschenke für Mitarbeiter:
 – 3.000 € Teuerungsprämie bzw. Ge-

winnbeteiligung
 – 186 € Weihnachts-Sachgeschenke
 – 365 € für Weihnachtsfeier, Ausflug
 – 1.000 € Zuschuss zu Kinderbetreuung
 – 186 € Jubiläums-Sachgeschenke
 – 20 % bzw. 1.000 € Mitarbeiterrabatt
 – 300 € Zukunftssicherung

Tipps für ArbeitnehmerInnen

	l Steuerausgleich 2017 einreichen.

Tipps für alle

	l Spenden: bis 10 % des laufenden Ge-
winns bzw. 10 % des Jahreseinkommens.

	l Werbungskosten, Sonderausgaben, 
außergewöhnliche Belastungen noch 
heuer bezahlen.

Wir haben die besten Steuerspartipps für Sie zusammengestellt.  
Voraussetzung: Sie müssen jedenfalls noch heuer aktiv werden.




